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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Abrechnung und Vergütung der Impfungen gegen SARS-CoV-2 in den Impfzentren 
im Freistaat Thüringen, Datenverarbeitung sowie Überwachung der Sicherheit der 
Impfstoffe

Das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat die Kleine An-
frage 7/3707 vom 17. August 2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. November 2022 
beantwortet:

1. Wie erfolgt die Abrechnung (Beschreibung des genauen Abrechnungsprozesses) der in den Impfzent-
ren im Freistaat Thüringen verabreichten SARS-CoV-2-Impfungen und wer vergütet diese? 

Antwort:
Die Abrechnung der Impfstellen in Thüringen erfolgt auf der Grundlage des § 6 der Coronavirus-Impfver-
ordnung in Verbindung mit der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Freistaat Thüringen, vertreten 
durch das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) zur Organisation und zum Betrieb von Impfstellen und mobilen 
Impfteams sowie zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in der 
jeweils geltenden Fassung. Gemäß § 7 der Kooperationsvereinbarung erfolgt die Abrechnung der Impf-
stellen monatlich aufgrund der Abrechnungsnachweise und der vereinbarten Vergütungen mit der KVT. 
Die Grundlage bilden die jeweils von den Impfstellenmanagern bestätigten Dienstpläne der Impfärztin-
nen und Impfärzte beziehungsweise des nichtärztlichen Personals. Die von der KVT verauslagten Kos-
ten werden dieser vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie auf 
der Grundlage des § 8 der Kooperationsvereinbarung erstattet.

2. Wie erfolgt die Abrechnung und Vergütung der in den niedergelassenen Arztpraxen im Freistaat Thürin-
gen verabreichten SARS-CoV-2-Impfungen? 

Antwort:
Die Abrechnung und Vergütung der in den niedergelassenen Arztpraxen im Freistaat Thüringen verab-
reichten SARS-CoV-2-Impfungen erfolgt auf der Grundlage des § 6 der Verordnung zum Anspruch auf 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und auf weitere Schutzimpfungen (Coronavirus-
Impfverordnung) gegenüber der KVT. Die detaillierten Abrechnungshinweise der KVT an deren Mitglie-
der sind als Anlage beigefügt.

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Bergner (BfTh) 

und
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des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
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3. Wie erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in den Impfzentren? 

Antwort: 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in den Impfstellen und Arztpraxen erfolgt auf der Grund-
lage der Coronavirus-Impfverordnung. Für die Impfungen an den Impfstellen werden die Termine über 
das Terminbuchungsportal1 vergeben. Dabei werden persönliche Daten der zu impfenden Personen mit 
deren Zustimmung bereits im Vorfeld der jeweiligen Impfung erfasst. Zum Impftermin wird die Kranken-
versichertenkarte eingelesen beziehungsweise die Daten zur Person den Personaldokumenten bei nicht 
GKV-Versicherten entnommen und mit den Terminbuchungsdaten abgeglichen. Den geimpften Perso-
nen werden im Nachgang der Impfung die Impfzertifikate über das Portal1 zum Download bereitgestellt.

4. Welche Rechtsgrundlagen sind für diese Verarbeitung maßgeblich? 

Antwort: 
Für die Verarbeitung der Daten, einschließlich der Abrechnung der erbrachten Leistungen, sind die §§ 4, 
5, 6 und 7 der Coronavirus-Impfverordnung, der Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß Artikel 28 
der Datenschutz-Grundverordnung sowie die einschlägigen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung 
und die Regelungen der §§ 6 und 11 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) maßgeblich.

5. Wo werden diese Daten gespeichert und wie lange? 

Antwort: 
Die Daten der geimpften Personen, die in den Thüringer Impfstellen geimpft worden sind, werden aktu-
ell bei der KVT gespeichert. 

Personenbezogene Daten werden zu unterschiedlichen Zwecken erhoben: 
• im Rahmen der Vereinbarung eines Impftermins, 
• im Rahmen der Impfung (zur Dokumentation und Abrechnung von Leistungen) und 
• zur Durchführung eines Impfquotenmonitorings. 

Nach den Vorgaben der Coronavirus-Impfverordnung sind die Daten bis zum 31. Dezember 2024 zum 
Nachweis der Abrechnungen und der erbrachten Leistungen aufzubewahren. Darüber hinaus werden die 
Daten unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die Dauer von zehn Jahren nach § 630 f. 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gespeichert. Sofern es bei der Impfung zu Komplikationen gekommen 
ist, die zu einem Haftpflichtprozess führen können, ist es allerdings sachgerecht, die Dokumentations-
unterlagen bis zum Ende der zivilrechtlichen Verjährungsfrist von 30 Jahren aufzubewahren.

6. Wie und durch wen erfolgt die Feststellung von möglichen Komplikationen oder unerwünschten Neben-
wirkungen (zum Beispiel ICD-10-Codierungen T 88.1 und U12.9) nach den in den Impfzentren im Frei-
staat Thüringen verabreichten SARS-CoV-2-Impfungen? Wo werden diese Daten dokumentiert? 

Antwort: 
Die Feststellung von möglichen Komplikationen oder unerwünschten Nebenwirkungen erfolgt in der Re-
gel durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte beziehungsweise Hausärztinnen und Hausärzte. Nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 IfSG ist der Verdacht einer über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgehenden 
gesundheitlichen Schädigung namentlich meldepflichtig. Die Meldung erfolgt vom Arzt an das Gesund-
heitsamt. Die Gesundheitsämter sind nach § 11 Abs. 4 IfSG verpflichtet, die gemeldeten Verdachtsfälle 
der zuständigen Landesbehörde und der zuständigen Bundesoberbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut, 
im Einklang mit den Bestimmungen des Datenschutzes in pseudonymisierter Form zu melden. Im Übri-
gen wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen.

7. Wie - ganz konkret - und durch wen erfolgt die Überwachung der Sicherheit der verimpften Impfstoffe in 
den Impfzentren im Freistaat Thüringen?

Antwort: 
Gemäß § 62 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes obliegt in Bezug auf Impfstoffe dem Paul-Ehrlich-Institut 
die zentrale Erfassung und Auswertung der bei der Anwendung auftretenden Risiken, insbesondere Ne-
benwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln zur Verhütung einer unmittelbaren oder mittelba-
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ren Gefährdung der menschlichen Gesundheit. Es koordiniert die nach dem Arzneimittelgesetz zu er-
greifenden Maßnahmen.

Das Paul-Ehrlich-Institut wirkt dabei mit den Dienststellen der Weltgesundheitsorganisation, der Euro-
päischen Arzneimittel-Agentur, den Arzneimittelbehörden anderer Länder, den Gesundheitsbehörden 
der Bundesländer, den Arzneimittelkommissionen der Kammern der Heilberufe, nationalen Pharmako-
vigilanzzentren sowie mit anderen Stellen zusammen, die bei der Durchführung ihrer Aufgaben Arznei-
mittelrisiken erfassen. 

Ärzte - auch die Ärzte in den Thüringer Impfzentren - und Apotheker haben die berufsrechtliche Ver-
pflichtung zur Meldung von Nebenwirkungen an die Arzneimittelkommission der jeweiligen Standesor-
ganisationen (Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft - AkdÄ2, Arzneimittelkommission Zahn-
ärzte - AKZ3 beziehungsweise Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker - AMK4), die wiederum 
mit den Bundesoberbehörden Informationen austauschen. 

Die Meldeverpflichtungen gelten für alle Arzneimittel. Die KVT hat die Ärzteschaft anlässlich der Impf-
kampagne gegen SARS-CoV-2 an die Meldeverpflichtungen erinnert.

Im Übrigen können die Nebenwirkungsmeldungen auch durch den Anwender selbst vorgenommen wer-
den5.

Werner 
Ministerin

Endnote:

1 www.impfen-thueringen.de
2 www.akdae.de
3 www.bzaek.de
4 amk@arzneimittelkommission.de
5 https://nebenwirkungen.bund.de/

http://www.impfen-thueringen.de
http://www.akdae.de
http://www.bzaek.de
http://amk@arzneimittelkommission.de
https://nebenwirkungen.bund.de/
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Anlage
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